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Stellungnahme der Konferenz Thüringer Studierendenschaften zum Entwiu'f

des Zweiten Thüringer Gesetz 2;ur Umsetzung et'forderlichef Maßnahmen im

Zusammenhang mit der Cotona-Pandemie - Drucksache 7/2285

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit nehmen \vh: Stellung 2u dem Entwurf des Zweiten Thüringet Gesetz zur Umsetzung

erfordei'Ucher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona.-Pandemie - Drucksache 7/2285,

insbesondere zu den Artikeln 6^7 und 9.

Zu den drei Artikeln gibt die Konferenz Thütinger Studierendenschaften (K.TS) folgende

Stellungnahme ab: ' . .

Zu Art. 6 Thüfhiger Gesete s:ui' Abmilderutig det Folgett der Cofona-Päftdetnie im

Hochschulbereich (ThütGorHG), § l Satzungsetnaächtigung

Die KTS begrüßt die Sateungsei'mächtigung der Hochscliulea, ura ItUtzfrisüg auf Folgen der

Cojfona-Pandemie reagieren zu können.

Wir mächten jedoch betonen, däss der Weg von Beschlussfassungen innerhalb der Hochschulen

nicht verkützfc werden sollte und alle Statusgl'uppen im. Rahmen ilirer Verüetung in den

hochschulinternen Gremien (insb. Senat, Pakultäi-sräte) an der Abstimmung solchef befristeten

Satzungen beteiligt wenden müssen, Diese Mitarbeit ist auch dutch Öffnung der „Corona-

Kdsenstäbe" an den ein^eljtien Hochschulen, wenn vorhanden, sichei'zus teilen.

Die .Satzungsei'mächägung sollte außerdem ergänzend auch für die Organe und Gremien der

Studi.erendenschaften eingeführt werden, um Ihnen eine Abweichung von bestehenden Satzungen

für den Zeiü'aum der Pandemie zu et'möglichen.

Zu Art 6, §.3 Sonden'egelungenzumjahresabschluss

Die KTS fordert, dass analog 2u den Absätzen l - 3 ein Absäte (4) eingefügt wird: „Abweichend
von § 15 Abs.' l ThürStudFVo ist dejlrjahresabschluss innerhalb von 12 Wochen zu erstellen."

Zu Art. 6) § 4 Amts^eit der Vei'u'etei: in Otgatieti ntid Gremien det Hochschule und der

Studiereftdefts chaft

Die Amts^eitvei'längerung ist eine einfache Möglichkeit, die Verti'etung der einzelnen

Statusgmppea in Organen und Gremien weiterhin sichei'aus teilen: Jedoch sollte nach einem Jahr

der Pandemie und eventuell bereits einjähuger Vedängerung der Amtszeiten einzelner Gremien

dafür Sorge getragen werden, dass Vei:fci:eter*!naen nicht nur auf dem Papier im Amt smd, sondern

sich tatsächlich nach -wie vor beteiÜgen können. Sollte dies einzelnen Vettreter^innen nicht mehr
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möglich sein und sind keine Nachrücket*innen vorhanden oder sieht dies die Satzung oder

Ordnung nicht vor, sind Nach- ödet Neuwahlen unter Berücksichdgung dei: Hyglenemaßnahüien

anzuberaumen. •

Zu Art. 6, § 5 Sitzungen und Beschlüsse voft Hpchschulorganen und -gjt'emien

Die KTS begrüßt die Anpassungen für Sitzungen und Beschlüsse von Hochs chuLotganen und -

gtemienj da sich so auch Angehörige einer Rlsikogmppe weiterhin siebet einbringen können und

der übliche Sitzungsrhythmus weitgehend beibehalten wei'den, kann.

Die Euihaltung der Wahltechtsgtundsätee (feei, gleich, geheim etc.) soÜte Jedoch auch hier

gewithrieistet werden, weswegen für eine Wahl im Rahmen einet Sitzung hiejL'für geeignete

Varianten vei-weadet werden soüten,

Zu Att. 6, § 6 Nachholufig von Studien- und Ptüfutigsleistuftgen

Die KTS begrüßt die Wiederaufnähme dieser Möglichkeit des Nachholens von Studien- und

PjL'üfungsleistungen in das Gesetz. Wif möchten jedoch anmet'ken, dass dieses Gesetz ^um

01.04.2021 in Kraft tritt, was bedeutet, dass Studierende, die in einet derardgen Situaüon sind, wohl

in den seltensten Fällen davon profitieren können, da ihnen bis 'z.utn Beginn des Sotrtmetsemesteirs

keine Rechts Sicherheit garanttett wird.

Wer demnach 2u Beginn des Wintersemesters damit geplant hatte, das Studium im Wlnfcetsemestei:

abzuschließen oder £ef. im Somm.ersemester ein SEudium an einer anderen. Hochschule

a.ufaun.ehmen und aufgrund der Corona-Pandemie noch Leistungen offen hat, wird sich zum.

Sotiünei.'semestet ebenfaüs wiedei: an der dersieiägen Hochschule izumckgemeldet haben, da. die

Regelung schüchtweg zu spät kommt. Die Regelung greift außei'dem tiut, wenn die Zulassung zu

den entsptechenden Lehtvei'anstaltungen im Wintersemester 20/21 fristgei-echt erfolgt ist. SoUten

sich Studietende aufgrund der efwartbaren und- eingeU'etenen Einschränkungen in dei; Lehre

pi-ävendv nicht 2u Veranstaltungen angemeldet haben, so müssen sie sich ttote dieser Nachhoi-

Regelung im Sommei:semester nochmals immati'ikulieten.

Ole KTS fordert, den Paragraphen vorausschauend auch auf das- Sommersemester 2021

auszudehnen und so auch Studierenden, die im Sommefsemestet das letete Fächsemester ihtes

Studiums absolvieren oder das Studium zum kommenden Wintei'semester 2021/22 an 'einer

anderen Hochschule fortführen, diese Nachholung (bis 2;um 31.03.2022) zu ettnögUchen. Aus der

2uvoi' geschilderten Terminproblemaük ergibt sich die Notwendigkeit, diese Regelung ebenfalls

zum Jetzigen Zeitpunkt %u verankern.

Zu Art. 6, § 8 Sonderregelungen zu Gebühren bei Regelstudien'zeitüberschreitutig

Die KTS begrüßt die Hinaus schicbußg bzw. den Erlass der Langzeitstudiengebühren für. das

vergangene Sommer- und das aktuell noch laufende Winters emestejL', foi-dei't jedoch gleichzeidg

nachdtücldich, die GebühtenpfUcht vorausschauend, mindestens auch für dfts Sotfimersemester

2021, ^u erlassen/hinauszuschiebecL Außerdem fordert die KTS eine Yerofdnungsermächägung

fät eine mögliche Ausdehnung -der Regelung auf Folgesemester. .Ein Ende der Pandemie ist nicht

in Sicht, auch das Sommers emester 2021 wii-d mit Einschtankungen und Vel^ögei'uagen behaftet

sein. Hin2u kommen die Belastungen der ersten beiden PandetniesemestejL", insbesondete auch

finanzieller Alt, die sich nun seit über einem Jahr .aufsummiei'en. Efschwerend kommt hinzu^ dass

die durch die Pandemie weggefallenen studenüschenjobs zeitnah nicht -wieder angeboten werden

können, so dass hier eine Entlastung zwingend notwendig ist.
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Als KTS sprechen ^f uns generell für eine Abschaffung der Langzeitsfcudlengebühren aus. An

einzelnen Hochschulen, werden Längzeitsfcudiengebülu'ea offen als das beutelt, was sie sind:

eisieherische, strafende Miißftahmen für Studierende, die sich nicht in das Kotsetfc des verschulten

Bächelor-jMastet-Sysfcems zwängen lassen wollen oder zwangen lassen können. Studleirende leben

in prekäi'en Verhältnis s en und haben begrenzte Ei.'werbsmögüchkeiten in Verbindung mit einem

Volheitstudiutn. Die angeblichen Vor teüe des Studiere ndenstatus übei'wiegen bei Weitem nicht die

Kosten und Aufwendungen bei der Au&echtei'halfcung desselben. Langzeitstydiengebühren

bestrafen demnach nicht etwa Nutönießer'eines Systems, sondern Studierende, die als (werdende)

Eltern, als Personen mit Pflegeaufgaben oder als Kinder aus einkotnmensschwachen Schichten

studieren. Sie benachteÜigen däfübei' hinaus Junge Erwachsene, die sich ausprobieren. möchten und

den perfekten Studiengnng nicht auf Anhieb finden, sowie die Studierenden, die das studentische

Leben auf dem Campus und in der Hochschule durch ihre Ai'beit in Organen und Gremien

maßgeblich mitgestalten. Zudem fördern sie eher Stuclienabbmche als erfolgreich beendete

Abschlüsse, ck det finanzielle Di-ucls, dem viele „Langzeitstudietenden" ausgesetet sind, durch die

Gebühten zusätzlich steigt. Die KTS möchte deshalb an dieser Stelle noch einmal nachdmcklich-

fotdern, die Langxeitstudiengebühi-'en als veraltetes und nicht ziel führendes er'zieherisches Mittel

endlich komplett abzuschaffen.

Zu Artikel 7 Atidetiuig des Thuiingei' Hochschulgesetxes

Die KTS begrüßt elektronische Prüfungen, lehnt aber Methoden des Pt'octorings, Formen der

Audio- und Videoübenvächung, insbesondei'e mit Eingfiffin die Priyätsphäi:e, entscHedea ab. Es

ist nicht etsichdich weswegen über die Anpassung des § 11 ThücHG hiüaus weitere Anpassungen

in § 55 Thüt'HG vorgenommen -weiden rnüssen.

Die Einhaltung des Datenschutzes und die Schaffung von vefgldchbäi'en Bedingungen sollten bei

allen Pmfungsfoünen, egal ob elektronisch oder nicht, gegeben und beachtet werden. Darüber

hinaus bedeuten die Einführung der in § 55 Absatz 2 Satz 4 Nr. l bis 6 genannten .Regelungen teüs

umfangreiche Eingriffe In die Prlvatsphäte det Studierenden und auf ihren privaten Geräten. Es

ist nicht ersichtlich, was die Maxlmalauslegung von § 55 Absatz 2 Säte 4 Nr. 2 sein kann. § 55

Absate 2 Säte 4 Nr. 3 und 5 ermöglichen die Nutzung von überaus invasivei: Proctoring-Soffcware,

darübel: hinaus bedeutet § 55 Abs. 2 Safö 4 Nr. 5 eiüe Abkehr von der bisher gängigen Praxis, nur

beieits effolgfce Täuschungsversuche zu ahnden, Hiei: wird explizit eine Prävention yon

Täuschungsversucheti gefoi'deit, die 2um einen umfangt'eiche elefctronische Übetwachungs-

maßnahmen (sog. Proctoring) ejL'fordei:^ ^um anderen den Studiejxnden gtundsäteliches

'Misstmuen entgegenbringt. Bei § 55 Absate 2 Satz 4 Nr. 6 fehlt.darüber hinaus die Voi-gabe, dass

mit technischen Störungen nicht nur umgegangen werden muss, sondern dass sie den Studierenden

nicht zum Ntichteü geteichen dürfen.

Die.nicht nur für die-Dauer der Corona-Pandemle vorgeschlagenen pei'manenten An.derungen am

Thüi-HG versuchen die Bedingungen von Präsen^pi-üfungen möglichst präzise auf digitale

Prüfungen zu übejL'ttagen. Die Chance, den besonderen Bedingungen und Möglichkeiten einer

digitalen Prüfung durch eine innovative Ptüfungsform, die auch füt die Zeit nach def Pandemie

»•eei&net ist gerecht zu. werden, \vh:d besonders durch dte in ^1 55 Abs. 2 Sat2 4 Nt. 3 und 5

formulierten. Anfofdei'ungen vettan.

Die KTS fordert deshalb, die Änderung unter Punkt 2 im Artikel,7 ersatzlos ^u sbL'eichen.

Zu Artikel 9 Inktafttteteti, Außetki'afttteten

Artikel 6 § 4 sollte fatsachüch erst nach ememjahr außei- Ktaft treten, nämlich am 31.03.2022. •
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Arükci 6 § 6 soüte entsprechend der Foidei-ung zu Ait. 6 § 6 ebenfalls erst am 31.03.2022. außer
Kraft U-eten.

Verläftgerutig der RegelstudieftZeit

Vollkommen vermisst \vii:d im vorliegenden Entwurf ein Paragraph zur Verlängerung dei:

Regelstudienzeifc aufgrund der Pandemie. Eine solche Verlängerung fordert: die KTS nun schon

seit fast einem Jahr und leider ist sie nach \vie vor nicht vorgesehen. Aus Pressemeldungen und aus

der TLPK wissen wii', dass übet eine solche Verlängerung nun auch endlich in Thüringen

nachgedacht wird. Wir fordern den Landtag nachdrücldich auf, eine derartige Regelung in das

Gesetz a.ufaunehtnen.

Dabei möchten -wii- ausdtücklich der Auffassung des TMWWDG wiciersprechen, eine

einsemestrige Verlängemng \vüt'de reichen! Wir befinden uns Im zweiten Pandemiesemester. Auch

das Sommersemester wird mindestens hybrid, im Hinblick auf die Mutaübnsentwicldungen

vermutlich wieder vornehmlich digital ablaufen, Studierende (und Lehrende) sind seit zwei

Semestern enormem Druck ausgesetzt Durch die Verschiebungen im Sommersemestei- 2020 und

die gerade laufende, lange Prüfungsphase, welche auch der Tatsache geschuldet ist,' dass nach wie

vor Präsenzprüfungen nicht vetbofcen sind, sondein statfcdessen in einen infeküonsfcechnisch

unsicheren Mär^ hinein verlagert wurden, bleibt keine Zeit, um in der volles ungs freien Zeit zu

'Kräften -zu kommen.

Das Argument, man würde duirch1 eine Regelstudienzeitv-ei-lfinget'ung den Dmck auf die

Hochschulen, genügend Lehi.veranstaltungen. anzubieten, vemngern, weisen \vir zumck, Die

Hochschulen sind aufgrund ihter Prüfungs- und Studienordnuagen verpflichtet, die

Lehrveranstaltungen in einem festgelegten Takt anzubieten. Die Wahrheit ist, dass man ohne die

Vetlangetung der Regelstudienxeit den Druck auf die Studi'etendcn unnötig ethöht -- in einer Zeit,

in det die negativen psychischen und physischen Auswirkungen bereits seht hoch sind.

Eine einsemesüige Verlängerung halten \w vor dem Hintergnmd von. betetts zwei Pandetnie--

Semestern und der sicheren Aussicht auf mindestens ein weiteres für nicht ausreichend. Wit

fordern, dass jedes Pandemie-Semester eine ssusät^liche Verlängetutig der

Regelstudienzeit nach sich zieht, sodass mit dem aktueÜeü Gesetzetitwnrf dtei Semester

Veflätigemng beschlossen werden müssen. Eine ^7et•oi'dnungsel•mächdgung für kommende

Semester (ftb dem WiSe 2021/22) däfübet hinaus begmßen wir ausdrücldich, da soinit schnell und

flexibel auf die Weiterentwicklung dei Situation reagiert wetdeQ kann. Eine solche Regelung per

Verordnung sollte aber explizit erst für das WiSe 2021/22 möglich sein, füf das Jetzt kommende

Sommersemester 2021 muss die Vedangetung Im jetet 2;u beschMeßenden Gesetz stehen. Wenn

wiedet erst wahtend oder ehet nach dem entsprechenden Semester (im schlimmsten Faü ein halbes

Jahr nach Beendigung des Semesters!) Klarheit über die Anrechnung des Semesters geschaffen

vnid, setet man Studietende unnöfcigef Unsicherheit aus, Em Studiuto ist so nicht planbar,

Zudem gibt die Festschreibung der VerlängejL'ung um clrei Semester auch dem Studierendenwefk

als.BAföG-Amt die Rechtssicherhelt für die nun 2;u bearbeitenden Anträge zum Sommei'semestei-

2021 und die dann kommenden Anträge zum WintejL-semester 2021,22. Wii-d das Sommers emcster

2021 wiedct erst nachträglich behandelt, entsteht unnötiger Vei'WEiltungsa.ufwand —

Verwaltungsaufwand, def für das Sommefsemesfcei' 2020 und das aktueUe Wmtersemester 2020/21

übrigens hätte verhindert werden können, hatte man sich rechtzeitig mit den Fordetungen' der

Studierenden befasst.

Nach Durchsicht der Gesetze, Gesetzes ändemngen. uad VejL'otdnutigen der andeten Länder weist

die K-TS darauf hin, dass außerdem xwei Sachverhalte beachtet werden trLÜssen:
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l. Der Paragraph zur Vetlängemng der Regelstudienzeit darf nicht odei-erst sehr sptit außer

Kraft treten, da sich sonst nach dem Zeitpunkt 4es Außerlü.'itftti.'etens niemand mehr auf

die verlängerte individuelle Regelstudienzeit berufen kann (vgl. als Negadv-Beispieie:

Hatnbutg,NRW). • •

2, Des Weiteren muss beachtet werden, dass durch eine Veriängerung der Regelstudienzeit

die „Gesamti'egelstudienKeit" verlängert wird und nicht nur die R-egelstudiejtizeit ekßelner

Programme, da dies sonst keine Aus\vlrkungen auf die Föi'demngshÖchstda-uei' gem.

BAföG hat und BAföG-Empfangei'^innen zwar zunächst länger BAföG beziehen können,

dann aber Im Masters tudium ggf. auf Probleme stoßen, wenn sich die

Gesamtregelstudienzeit von 10 Semestern nicht erhöht. Eine prakükable und jnit dem

BAföG vereinbare Regelung scheint u.a. det Passus aus Bäden-Wütttemberg darzustellen

(LHG § 29 Abs. 3a), eine solche Verelnbarkeit ist bei der Ausfoi'mulieL-ung zu prüfen.

Unsere Fotdetutigen 2;usamtneftgefasst:

l. Verlängerung der Kegels tudienzeit: Pto Pandemi.e-Semester ein Semester Vejdängerung der.

individuellen Regelstudienzeit, mind. drei Semester jetzt im Gesetz vei-finkem, t-nit dci:

Opüon auf weitere Veriängemngen durch eiae ebenfaüs im Gesetz vei'a.nkerte

Veroi'dnungsennächtigung des Landes.

2. Zu Art. 6 § 8: Weitere Aussetzung der Langzeitstudiengebühren; Mindestens a.uch für das

Sommersetnester 2021, mit Veroi'daungsei'mächtigung des Landes füi: weifcefe Pandemie-

Semester. Die KTS spiicht sich unabhängig davon geneteU für die Abschaffung der

Langzeitstudiengebühi'en aus.

3. Zu Art. 6 § l: Satzungsemiächügung fluch für Studierendenschaften, um von bestehenden

Satzungen, abweichende Regelungen, befrlstet umzusetzen.

4. Zu Aft. 6 § 3: Verlängemng der Frist füi: die Efsteilung des Jahfesäbschlusses der

Stuclietendenschäften auf 12 Wochen,

5, Zu Atfc. ö § 5: Einhaltung der Wahkechtsgrundsatze bei Sitzungen , von

HochschuLojL'ganen und -gtemien.

6. Zu Att. 6 § 6: Gewäl-u-ung der Nachhölung von Studien" und Prüfungsleistungen für

Studierende, die im Sommers emester 2021 das letzte Fachsetnester ihi'es Studiums

absolvieren, bis zum 31. März 2022 ohne Studiei-'endenstäfcus (Ausdehnung der Regelung

auf ein weiteres Semester),

7. Zu Art. 7 Punkt 2; StL'eichung der Änderungen in § 55 Abs, 2 Thüd-IG zu elektronischen

Prüfungen.

Wir hoffen, dass unsere Forderungen nicht nur gehört, sondern auch diskudert und umgesetet

werden und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen . .

Sprecherin der KTS
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